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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Ärzte und Pflegepersonal

Weil die Kosten im Spitex-Bereich seit dem Inkrafttreten des neuen KVG zum Teil
unkontrolliert zugenommen haben, drängten die Krankenkassen und deren Vertreter im
Parlament auf eine Beschränkung der Höchstlimite für den Bezug dieser Leistungen.
Der Bundesrat schloss sich dieser Sichtweise an und nahm eine Verordnungsänderung
vor, mit welcher pro Patient und Quartal ein maximales Zeitbudget von 60 Stunden
festgesetzt wird. Ist dieses aufgebraucht, muss in Zusammenarbeit von Arzt, Spitex-
Organisation und Krankenversicherung neu abgeklärt werden, ob sich die
Pflegemassnahme noch aufdrängt. Mit diesem Entscheid kam der Bundesrat einer
vorläufig unterstützten parlamentarischen Initiative des designierten
Verwaltungsratspräsidenten der Krankenkasse Visana, Nationalrat Rychen (svp, BE),
entgegen, der ebenfalls eine Beschränkung auf 60 Stunden pro Quartal verlangte, eine
Weiterführung aber nur in Härtefällen zulassen sowie - analog zu den Pflegeheimen -
auch für die Spitex eine Klassifizierung der Pflegebedürftigkeit einführen wollte (Pa.Iv.
97.402). Dieser letzten Forderung trug der Bundesrat insofern Rechnung, als er per
1998 den Kantonen Höchstansätze für Spitex-Leistungen je nach Pflegebedürftigkeit
und Umfeld der Patientinnen und Patienten empfahl (30 bis 65 Fr. pro Stunde). Damit
soll den zum Teil exorbitanten Rechnungen gewinnorientierter Spitex-Anbieter der
Riegel geschoben werden. Nicht folgen mochte der Bundesrat der Forderung des
Initianten, auch Chronischkranke und Langzeitpatienten dem Zeitbudget zu
unterstellen; ihnen sollen nach Ansicht des Bundesrates aus dieser Massnahme keine
Nachteile erwachsen. 1

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 30.05.1997
MARIANNE BENTELI

Der Bundesrat liess sich aber nicht mehr umstimmen. Am 3. Juli erliess er mit einer
entsprechende Verordnung den dreijährigen Zulassungsstopp, der umgehend in Kraft
trat. Während drei Jahren ist es den Kantonen untersagt, zusätzlichen
Leistungserbringern eine Praxisbewilligung zu erteilen. Als Referenzgrösse, die nicht
mehr überschritten werden darf, wurde der Stand per 1. Januar 2002 deklariert. Zu
diesem Zeitpunkt praktizierten rund 14'500 Ärztinnen und Ärzte in einer freien Praxis.
Die Verordnung wurde flexibel formuliert und sieht die Möglichkeit von Ausnahmen zum
Ausgleich regionaler Unterschiede vor, um insbesondere in ländlichen Gebieten und bei
den Allgemeinpraktikern keine Unterversorgung entstehen zu lassen. Als weitere
Kostenbremse verstärkte der Bundesrat das Verfahren zur Überprüfung von
unangemessen erbrachten ärztlichen Leistungen. Fachleute schätzen den Anteil solcher
Behandlungen auf über 30%. Vor sieben erwiesenermassen zu oft veranlassten
medizinischen Massnahmen muss künftig die Zweitmeinung des Vertrauensarztes des
Versicherers und dessen Bewilligung eingeholt werden. 2

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 03.07.2002
MARIANNE BENTELI

Medikamente

Um Hamsterkäufen im Zusammenhang mit Covid-19 zu begegnen, verabschiedete der
Bundesrat am 18. März 2020 die noch am selben Tag inkrafttretende Verordnung zur
Beschränkung der Abgabe von Arzneimitteln, die sechs Monate dauern sollte. Konkret
durften Apotheken sowie Ärztinnen und Ärzte pro Kundin respektive Kunde und Einkauf
nur eine Packung bestimmter Medikamente abgeben. Zu den betroffenen Arzneimitteln
zählten fiebersenkende, schmerzlindernde und entzündungshemmende Medikamente
wie Aspirin, Panadol und Dafalgan. Aber auch verschreibungspflichtige Medikamente
waren in der Regelung inbegriffen. Für chronisch kranke Personen sah die Regierung
eine Ausnahme vor, so dass auf Verschreibung des Arztes oder der Ärztin der Bedarf
von bis zu zwei Monaten gedeckt werden durfte. Die Rationierung der Arzneimittel sei
keine Reaktion auf einen Mangel an Medikamenten, so die Bundesverwaltung gegenüber
der NZZ. Man habe lediglich die zunehmenden Hamsterkäufe unterbinden wollen, damit
die Lieferketten nachkämen und diejenigen Personen, die auf ein Arzneimittel
angewiesen seien, dieses auch tatsächlich erhielten. Gemäss NZZ verfügt der Bund über
ein Pflichtlager, das mit einem Vorrat für drei bis vier Monate Normalverbrauch
ausgestattet ist. Der Apothekerverband pharmaSuisse begrüsste den Entscheid des
Bundesrates. 3

VERORDNUNG / EINFACHER
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